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Strafgebühren für verpasste Termine bei Ärzt:innen und 
Psychotherapeut:innen? 

Anfrage der Abgeordneten Nelson Janßen, Sofia Leonidakis und Fraktion DIE 
LINKE 

Wir fragen den Senat: 

1. Ist die Erhebung einer Strafgebühr für verpasste Termine bei niedergelassenen 
Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen rechtlich zulässig und wenn ja, unter welchen 
Bedingungen? 
 
2. Welche Konsequenzen könnten aus Sicht des Senats durch die Erhebung einer 
solchen Strafgebühr für die ambulante Gesundheitsversorgung der Patient:innen 
folgen? 
 
3. Welche alternativen Maßnahmen bestehen aus Sicht des Senats, um die 
ambulante Versorgung durch niedergelassene Ärzt:innen und Psychotherapeut:innen 
besser zu koordinieren und Terminausfälle möglichst zu reduzieren? 

Zu Frage 1: 
Diese Frage wird von den Gerichten je nach Einzelfall unterschiedlich bewertet. Bei 
Absage eines vereinbarten Termins und der einvernehmlichen Vereinbarung eines 
neuen Termins darf keine Strafgebühr erhoben werden. 
Kann die Praxis hingegen nachweisen, dass ein wirtschaftlicher Schaden entstanden 
ist, weil im Zeitraum des ausgefallenen Termins keine anderen Patient:innen 
behandelt werden konnten, wäre eine Strafgebühr durchaus möglich. Die pauschale 
Vereinbarung einer Strafgebühr in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen sehen 
die Gerichte jedoch eher kritisch, weil Patient:innen stets die Möglichkeit haben 
sollten, bei nichtverschuldeter Verhinderung kostenfrei absagen zu dürfen. 
Anderweitige  
vertragliche Vereinbarungen mit Patient:innen können wirksam sein, wenn sie 
transparent kommuniziert und von den Patient:innen ausdrücklich akzeptiert wurden.  

Zu Frage 2: 
Der Zugang zu Angeboten der Gesundheitsversorgung sollte allen Bürger:innen 
gleichermaßen offenstehen. Alle Bürger:innen müssen bei bestehenden Beschwer-
den die Möglichkeit haben, sich in ärztliche Betreuung zu begeben ohne mit 
finanziellen Sanktionen rechnen zu müssen. Alternativ sieht der Senat die Gefahr, 
dass Personen, die wirtschaftlich schlechter gestellt sind, davor zurückschrecken, 
Termine bei Ärzt:innen zu vereinbaren, da eine etwaige Strafgebühr finanziell nicht 
zu tragen wäre. 

Zu Frage 3: 
Aus Sicht des Senats gilt es, verlässliche digitale Lösungen für das 
Terminmanagement der Praxen zu entwickeln. Dies würde zu einer höheren 
Transparenz verfügbarer Termine führen und könnte auch das verbindliche 
Erscheinen von Patient:innen beeinflussen. Zeitgleich gilt es, die Erreichbarkeit von 
Ärzt:innen im ambulanten Bereich zu erhöhen, entweder durch Ausdehnung 
telefonischer Sprechzeiten oder durch die Entwicklung einer digitalen Lösung, die 
auch die digitale Absage eines Termins ermöglicht. Oftmals scheitert die Absage 



vereinbarter Termine auch schlicht an der mangelnden Erreichbarkeit der jeweiligen 
Praxis. Die Abnahme von Verbindlichkeit ist jedoch eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung, der zwar mit einzelnen digitalen Tools begegnet werden kann, 
dadurch aber nicht in Gänze gelöst werden wird 


